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onsziel ein weiteres Beispiel für einen 
Policy-Transfer aus der Schweiz, in de-
ren Bundesverfassung (Artikel 48a) so-
gar die Möglichkeit vorgesehen ist, in-
terkantonale Verträge für allgemein 
verbindlich erklären zu lassen oder ein-
zelne Kantone zur Beteiligung zu ver-
pfl ichten (z.B. bei kantonalen Hoch-
schulen und Spezialkliniken). Dass in 
Deutschland trotz des in Artikel 118a 
Grundgesetz eingeführten „vereinfach-
ten Verfahrens“ ein Zusammenschluss 
von Berlin und Brandenburg 1996 
deutlich an der Brandenburger Bevöl-
kerung scheiterte (428), zeigt die Rele-
vanz alternativer Kooperationsmodelle 
auch für Deutschland auf. 
In historischer Perspektive ist es so-
wohl der Kopplung der Defi zitgrenze 
an das Investitionsvolumen („golden 
rule“) auf Länder- und Bundesebene, 
wie auch den Stabilitätskriterien des 
EGV nicht gelungen, das Schulden-
wachstum einzudämmen. Buschers 
nüchterne Analyse bisheriger Versuche 
und aktueller Anläufe (Stabilitätsrat) 
stimmt auch vor dem Hintergrund der 
internationalen Dimension des Schul-
denwachstums wenig optimistisch. 
„Eine nachhaltige Entschuldung der 
Länderhaushalte, die die Empfänger-
länder bis zum Jahr 2019 in die Lage 
versetzen wird von alleine die neuen 
Verschuldungsregeln einzuhalten, ist 
somit nicht ersichtlich“ (489) formu-
liert er im dreißigseitigen, thesenarti-
gen Ergebnisteil.
Insgesamt gelingt es der Studie hervor-
ragend, den politischen Entscheidungs-
spielraum bei den Reformen der bun-
desstaatlichen Finanzordnung sichtbar 
zu machen. Allerdings wäre es wün-
schenswert gewesen, das implizite 
Konzept von Reform(politik) in einem 
einleitenden Kapitel zu refl ektieren. 
Dessen ungeachtet leistet die Studie ei-

nen wichtigen Beitrag zur Strukturie-
rung und Transparenz normativer 
Stränge der fi nanzföderalen Reformde-
batte. Sie ist – für juristische Disserta-
tion keineswegs selbstverständlich – 
gut lesbar und auch für politikwissen-
schaftliche Fragestellungen durchgän-
gig empfehlenswert. 

Thomas Krumm 

Politikfeldanalyse

Stolleis, Michael. Geschichte des öff ent-
lichen Rechts in Deutschland. Vierter 
Band 1945 – 1990. München. Verlag C. 
H. Beck 2010. 720 Seiten. 68,00 €.

Mit der Veröffentlichung des vierten 
Bandes seiner „Geschichte des öffent-
lichen Rechts in Deutschland“ hat 
 Michael Stolleis ein in vielfacher Bezie-
hung großes Werk abgeschlossen. Des-
sen über 2000 Seiten beeindrucken 
nicht nur durch ihre immense Informa-
tionsfülle. Sie zeichnen sich auch durch 
eine analytische Durchdringung aus, 
bei welcher der inzwischen emeritierte 
Frankfurter Professor des öffentlichen 
Rechts und langjährige Direktor am 
Max-Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte von seinen vielfälti-
gen interdisziplinären Interessen profi -
tierte, nicht zuletzt von seiner Offen-
heit für die Politikwissenschaft und 
deren Geschichte.
Im ersten Band (1988), der den Zeit-
raum von der Mitte des 16. Jahrhun-
derts bis zum Ende des Alten Reichs 
am Anfang des 19. Jahrhunderts be-
handelte, konnte Stolleis die Entste-
hung der Lehre vom Staats- und Ver-
waltungsrecht mit der Entfaltung des 
Staates als der modernen Herrschafts- 
und Rechtsorganisation in Beziehung 
setzen und die Auswirkungen der 
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Glaubenskämpfe, des Barocks und der 
Aufklärung herausarbeiten. Der zweite 
Band (1992) widmete sich dem langen 
19. Jahrhundert, das erst 1914 mit 
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
zu Ende ging, und dessen Höhe-, aber 
auch Wendepunkt die bürgerliche Re-
volution von 1848/49 war, in der Pro-
fessoren des öffentlichen Rechts eine 
wichtige Rolle in der Frankfurter Nati-
onalversammlung spielten. Der dritte 
Band (1999) behandelte die vergleichs-
weise kurze, aber dramatische Zeit 
vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie 
zeitigt durch den Richtungsstreit in der 
Staatsrechtslehre während der Weima-
rer Republik bis heute geistige Nach-
wirkungen, während die anschließen-
den zwölf Jahre der nationalsozialisti-
schen Herrschaft durch einen Nieder-
gang nicht nur des Rechtsstaates, son-
dern auch der Staatsrechtswissenschaft 
gekennzeichnet waren.
Der nun vorliegende vierte und ab-
schließende Band behandelt das knap-
pe halbe Jahrhundert zwischen dem 
Ende der nationalsozialistischen Herr-
schaft im Jahr 1945 und der deutschen 
Wiedervereinigung im Jahr 1990. Dass 
Stolleis wesentlich länger an seiner 
Niederschrift gesessen hat und der Text 
auch viel umfangreicher ausgefallen ist, 
liegt nicht nur an der Ausweitung des 
öffentlich-rechtlichen Lehrpersonals 
und seiner wissenschaftlichen Produk-
tion, sondern auch an der Ausdifferen-
zierung des öffentlichen Rechts in den 
letzten Jahrzehnten. Aus dem Staats-, 
Verwaltungs- und Völkerrecht als den 
drei traditionellen Säulen des öffentli-
chen Rechts sowie der allgemeinen 
Staatslehre und der  Verwaltungslehre 
als deren generalisierenden Grundla-
genfächern ist inzwischen ein Kranz 
von zahlreichen weiteren öffentlich-

rechtlichen Teildisziplinen ausdifferen-
ziert worden, es seien nur das Sozial-
recht und das Europarecht genannt.
Stolleis zeichnet nicht nur die literatur-
geschichtliche Entwicklung und den 
biographischen Hintergrund der perso-
nellen Träger dieser Wissenschaften des 
öffentlichen Rechts nach, er bettet sie 
auch in ein Beziehungsviereck ein, des-
sen andere Komponenten die öffent-
lich-rechtliche Gesetzgebung, die ein-
schlägige Rechtsprechung und vor al-
lem der zeitgeschichtliche Wandel sind. 
Er macht überdeutlich, wie sich im öf-
fentlichen Recht der Bundesrepublik 
und seiner wissenschaftlichen Bear-
beitung der Vorrang der Verfassung 
durchgesetzt hat, nicht zuletzt durch 
das Verständnis des Grundrechtsteils 
im Grundgesetz von 1949 als einem 
nicht nur die öffentliche Herrschaft, 
sondern die gesamte Staatsbürgerge-
sellschaft überwölbenden Wertesystem. 
Die Führung bei der Verfassungsinter-
pretation hat die universitäre Wissen-
schaft weitgehend an das Bundesver-
fassungsgericht abgegeben, auf dessen 
personelle Zusammensetzung und zen-
trale Entscheidungen daher zu Recht 
ein besonderes Augenmerk gelegt wird. 
Diese schon für sich genommen kom-
plexe rechts- und wissenschaftsge-
schichtliche Entwicklung bettet Stolleis 
in eine profunde, teilweise überborden-
de Berücksichtigung des zeitgeschichtli-
chen Wandels während der fünf Jahr-
zehnte vom Ende des Zweiten Weltkrie-
ges bis zur deutschen Vereinigung von 
1990 ein. Dabei stehen, das spürt man, 
die Auseinandersetzung mit dem an-
fänglichen Verdrängen der nationalsozi-
alistischen Vergangenheit, mit den Re-
formen und Krisen während der zwei-
ten Hälfte der sechziger Jahre und in 
den siebziger Jahre sowie mit der welt-
geschichtlichen Zäsur von 1990 und 

https://doi.org/10.5771/0032-3470-2012-4-710 - Generiert durch IP 216.73.216.29, am 23.03.2026, 10:34:35. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0032-3470-2012-4-710


712 PVS, 53. Jg., 4/2012

PVS-Literatur

den widersprüchlichen Tendenzen der  
gegenwärtigen Globalisierung im Mit-
telpunkt  nicht nur des wissenschaft-
liche Interesses des Öffentlichrechtlers 
und Rechtshistorikers, sondern auch 
des persönlich-staatsbürgerlichen Enga-
gements von Michael Stolleis.
Zur deutschen Zeitgeschichte gehören 
für Stolleis selbstverständlich auch die 
DDR, ihr Rechtssystem und ihre 
Rechtswissenschaft. Wie schon in sei-
ner separaten Publikation über die ost-
deutsche Staats- und Verwaltungs-
rechtswissenschaft (Sozialistische Ge-
setzlichkeit, 2009) gelingt ihm auch im 
vierten Band seiner Geschichte des öf-
fentlichen Rechts eine einfühlsame und 
informative  Darstellung der Verhält-
nisse im zweiten deutschen Staat, was 
ihn nicht von einem in der Sache ein-
deutigen Urteil abhält: Recht und 
Rechtswissenschaft waren in der DDR 
bloße Instrumente der Parteiherrschaft 
der SED, entbehrten jeder rechtsstaatli-
chen Schutzfunktion.
Die große analytische Leistung von 
Stolleis in seiner „Geschichte des öf-
fentlichen Rechts in Deutschland“ be-
ruht auf einer beeindruckenden Infor-
mationsfülle. In langen Textpassagen 
und vor allem umfangreichen Fuß-
noten wird nicht nur die öffentlich-
rechtliche Wissenschaftsproduktion in 
Lehr- und Handbüchern, Kommenta-
ren, Monographien und Zeitschriften 
dargestellt, sondern auch das Personal 
des Faches in seinen akademischen 
Laufbahnen, Netzwerken und Vereini-
gungen erfasst. Das macht zumal den 
vierten Band zu einem umfassenden 
Nachschlagewerk – und steht strecken-
weise der durchgehenden Lektüre die-
ses Werkes eines großen Gelehrten von 
enzyklopädischer Bildung entgegen.
Michael Stolleis’ Wissenschaftsge-
schichte des öffentlichen Rechts in 

Deutschland ist in vielfacher Beziehung 
auch für die deutsche Politikwissen-
schaft relevant. Zu ihren zentralen Er-
gebnissen gehört, dass das Fach des 
öffentlichen Rechts in einem doppelten 
Sinne eine „politische Wissenschaft“ 
ist. Nicht nur fallen seine wissenschaft-
lichen Gegenstände weitgehend in den 
Bereich der Politik, auch sind seine 
akademischen Interpretationen und 
Kontroversen in einem Spektrum von 
politischen Grundorientierungen von 
konservativ bis progressiv zu verorten 
– Sozialisten und Revolutionären ist 
mit wenigen Ausnahmen eine berufl i-
che und akademische Karriere in Justiz 
und Rechtswissenschaft verwehrt ge-
blieben, bzw. sie haben diese von vorn-
herein nicht angestrebt. 
Diese politische Grundierung des öf-
fentlichen Rechts macht verständlich, 
warum sich seine Wissenschaftsge-
schichte vielfach mit derjenigen der 
 Politikwissenschaft überschneidet. So 
wundert es nicht, dass Stolleis in sei-
nem ersten Band die ältere, aristoteli-
sche Lehre der Politik und die frühneu-
zeitliche Policeywissenschaft an den 
Anfang der Staats- und Verwaltungs-
rechtswissenschaft in Deutschland 
stellt. Auch im ganzen 19. und frühen 
20. Jahrhundert berührten sich die 
Wissenschaftsgeschichten der beiden 
Fächer immer wieder. In der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, das zeigt 
Stolleis dezidiert und informativ in sei-
nem vierten Band auf, übten in der 
Weimarer Republik ausgebildete Juris-
ten, die in der amerikanischen Emigra-
tion zu Political Scientists wurden und 
nach dem Ende des Hitler-Regimes 
nach Deutschland zurückkehrten – 
Stolleis nennt insbesondere Ernst Fra-
enkel und Karl Loewenstein – einen 
wesentlichen Einfl uss nicht nur auf die 
Gründung der bundesdeutschen  Poli-
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tikwissenschaft aus, sondern beein-
fl ussten mit ihren Lehren von einer 
freiheitlichen, demokratischen und plu-
ralistischen Verfassungsordnung auch 
die reformgesinnte Generation bundes-
deutscher Staatsrechtslehrer, zu der Mi-
chael Stolleis zu zählen ist. So berei-
chert dieses Werk eines großen Rechts- 
und Wissenschaftshistorikers  auch den 
Bildungsfundus unseres Faches. 

Wilhelm Bleek

Flick, Martina. Organstreitverfahren vor 
den Landesverfassungsgerichten. Eine 
politikwissenschaftliche Untersuchung. 
Bern [u.a.]. Peter Lang Verlag 2011. 
303 Seiten. 53,80 €.

Die politikwissenschaftliche Erfor-
schung von Verfassungsgerichten hat 
seit einigen Jahren Konjunktur. Dabei 
wurden bisher jedoch gliedstaatliche 
Verfassungsgerichte in föderalen Re-
gierungssystemen fast überhaupt nicht 
untersucht. Dies gilt auch für die Ver-
fassungsgerichte der deutschen Bun-
desländer, die im Übrigen auch seitens 
der Rechtswissenschaft vergleichsweise 
stiefmütterlich behandelt werden. Es 
ist Martina Flicks Verdienst, dieses 
Forschungsdesiderat zu identifi zieren 
und mit einer komparativen politologi-
schen Analyse der zwischen Regierung 
und Opposition vor diesen Gerichten 
ausgetragenen Organstreitigkeiten ei-
nen ersten Beitrag zur Schließung die-
ser Lücke zu leisten. Leider vermag 
dieser Beitrag nur in Teilen zu überzeu-
gen. 
Die an der Universität Konstanz ent-
standene Dissertation ist in neun Kapi-
tel gegliedert. Nach der Einleitung wer-
den zunächst die 16 Landesverfas-
sungsgerichte und die Ausgestaltungen 
der Verfahrensart des Organstreits aus-

führlich vorgestellt. Im vierten und 
fünften Kapitel gibt Flick einen Über-
blick über einige gängige Theorieansät-
ze der Verfassungsgerichtsforschung 
und entwickelt ihr eigenes Analysekon-
zept in der Perspektive des akteurzent-
rierten Institutionalismus. Die anschlie-
ßenden drei Kapitel sind der empiri-
schen Studie gewidmet. Sie folgen der 
übergeordneten Fragestellung: „Wie 
gestaltet sich die Interaktion zwischen 
Regierung, Opposition und Verfas-
sungsgerichtsbarkeit auf Bundesländer-
ebene?“ (5). Konkret versucht die Au-
torin erstens herauszufi nden, welche 
Faktoren die Häufi gkeit oppositionel-
ler Organklagen beeinfl ussen, zweitens, 
was die Erfolgschancen solcher Klagen 
bestimmt, und drittens, ob die Gerichte 
das Parlamentsrecht der Bundesländer 
maßgeblich beeinfl usst haben. Die drit-
te Unterfrage leitet sich dabei aus der 
Beobachtung her, dass sich Organstrei-
tigkeiten sehr häufi g mit diesem 
Rechtsgebiet befassen. Im Schlusskapi-
tel werden die Ergebnisse der Arbeit 
zusammenfassend diskutiert.
Zur Beantwortung der ersten beiden 
Forschungsfragen wählt Flick den Weg 
einer statistischen Analyse. Diese Ent-
scheidung erscheint aufgrund der rela-
tiv geringen Fallzahlen (16 Gerichte 
bzw. 124 Urteile) problematisch. Inso-
fern verwundert es auch nicht, dass sie-
ben der insgesamt neun gestesteten 
Hypothesen nicht bestätigt werden 
können, darunter alle Annahmen zur 
Frage nach den Einfl ussfaktoren auf 
die Erfolgschancen oppositioneller Or-
ganklagen. Hinsichtlich der Klagehäu-
fi gkeit wird dagegen zweierlei belegt: 
zum einen, dass „ausgeprägte parla-
mentarische Minderheitenrechte offen-
bar dazu beitragen, dass weniger 
Organstreitverfahren durch die Oppo-
sition initiiert werden“ (211); zum an-
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